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Das Wichtigste in Kürze

In seiner Stellungnahme „Bodenschutz mit Wirkung“ zeigt der Wissenschaftliche Beirat für 
Biodiversität und Genetische Ressourcen Wege auf, wie die im Koalitionsvertrag 2025 veran-
kerten Ziele für Schutz und nachhaltige Nutzung von Böden praxistauglich umgesetzt werden 
können. Im Zentrum steht ein kooperativer Ansatz, der Unterstützung, Anreize und verlässliche 
Rahmenbedingungen miteinander verbindet. Fruchtbare Böden sichern Erträge, Wasserquali-
tät, Biodiversität und Klimaschutz. Zugleich stehen viele Betriebe einerseits durch zunehmende 
verwaltungs- und witterungsbedingte Herausforderungen und andererseits durch die Folgen 
fortschreitender Bodendegradierung unter Druck.

Die Stellungnahme empfiehlt pragmatische Lösungen, die auf vorhandenen Daten und bewähr-
ten Verfahren aufbauen. Dazu zählen einfache betriebliche Nährstoffbilanzen, digitale Vermitt-
lung von Nährstoffüberschüssen, Förderung effizienter Düngestrategien, gestärkte Beratung und 
rechtlich abgesicherte Kooperationen zwischen Betrieben. So lässt sich mit weniger Bürokratie 
mehr Wirkung erreichen.

Bodenschutz ist eine gemeinsame Aufgabe von Politik, Verwaltung, Landwirtschaft, Wissen-
schaft, Kommunen, Wasserwirtschaft, Wirtschaft sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern. 
Ein solcher Schulterschluss stärkt Produktivität und Resilienz, mindert Risiken und sichert die 
natürlichen Grundlagen der Landwirtschaft wie auch zentrale Umwelt- und Klimaziele.

1	 Hintergrund

Der Koalitionsvertrag 2025 setzt inhaltliche Akzente für den Schutz und die nachhaltige Nutzung 
von Böden. Fruchtbare, intakte Böden werden als zentrale Grundlage für landwirtschaftliche 
Erträge, Wasserqualität, Biodiversität und Klimaschutz identifiziert. In mehreren Passagen wird 
deren Bedeutung für die Umwelt und den Standort Deutschland hervorgehoben. Gleichzeitig 
finden sich im Koalitionsvertrag 2025 ablehnende Positionierungen gegenüber politischen Ins-
trumenten, die ursprünglich für diese Zielerreichung entwickelt wurden – sowohl auf europäi-
scher Ebene (EU-Bodengesetz) als auch im nationalen Vollzug (Stoffstrombilanzverordnung). Dies 
erzeugt ein Spannungsfeld zwischen Zielen und Umsetzungsinstrumenten.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele Landbewirtschaftende zugleich in einer doppelten Ver-
antwortung und Betroffenheit stehen: Sie sehen sich häufig mit steigenden regulatorischen 
Anforderungen, Nutzungseinschränkungen und Verwaltungsaufwand konfrontiert und tragen 
dennoch die Folgen von Bodendegradierung in Form sinkender Erträge, betriebswirtschaftlicher 
Risiken und ökologischer Einbußen. Je nach Maßnahme unterscheiden sich Bereitstellung und 
Koordinationsbedarf; während einerseits betriebliches Handeln genügt, sind andererseits kollek-
tive oder staatliche Beiträge nötig. Die Nutzen treten stellenweise unsicher und zeitverzögert auf 
und werden je nach Verfügungsrechten teilweise internalisiert, teils bleiben sie externe Effekte. 
Bodenschutz schafft zugleich private (z. B. Ertragsstabilität, Befahrbarkeit, Risikoreduktion) und 
öffentliche Güter (z. B. Biodiversität, Ernährungssicherheit, Erosionsschutz, Klimaschutz). Diese 
doppelte Wirkung verdeutlicht den gemeinsamen Verantwortungsrahmen von Gesellschaft, 
Politik, Verwaltung und Praxis.
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Zahlreiche Betriebe engagieren sich bereits eigenverantwortlich für den Erhalt der Bodengesund-
heit. Andere benötigen hierfür verlässliche normative und regulatorische Rahmenbedingungen. 
Diese komplexe Ausgangslage erfordert eine Politik, die nicht auf einseitige Belastung setzt, 
sondern Unterstützung, Anreize und klare Orientierung miteinander verbindet. Je nach Art der 
empfohlenen Maßnahmen, von der Förderpolitik bis zur Regulierung, ergeben sich unterschied-
liche Anforderungen an die institutionelle Koordination. Die vorliegende Stellungnahme fokus-
siert insbesondere auf die bodenbezogenen Ziele im Landwirtschaftsbereich, bezieht jedoch auch 
Schnittstellen zu anderen Politiken ein, etwa zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), zur Öko-
landbauförderung oder zur EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Für eine wirksame 
Umsetzung bedarf es daher ressortübergreifender Abstimmung, insbesondere zwischen Land-
wirtschaft, Umwelt, Bau und Verkehr.

2	 Bodenbiodiversität als  
interne Ressource steuern

Bodenbiodiversität liefert zentrale Ökosystemleistungen für Ertrag, Wasserhaushalt, Nährstoffef-
fizienz und Krankheitsunterdrückung (vgl. dazu Eisenhauer et al. 2024). Politik und Praxis sollten 
diese Leistungen gezielt aktivieren und erhalten, indem biologische Prozesse im Boden als inter-
ne Ressource gefördert werden. Dies meint eine Priorisierung von agronomischen Maßnahmen, 
die Bodenleben, Aggregatstabilität, Infiltration und Nährstoffkreisläufe fördern und zugleich den 
Eintrag von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln durch zugekaufte Betriebsmittel reduzieren. 
Damit ließen sich produktionstechnische Ziele und Umweltziele miteinander vereinbaren und 
die Resilienz (FAO 2020; Erktan et al. 2024) landwirtschaftlicher Systeme würde steigen. Förder-
instrumente und Rechtsrahmen sollten messbare Fortschritte bei biologischen Bodenkennwer-
ten honorieren und gezielt vielfältige Fruchtfolgen, Zwischenfrüchte sowie angepasste Bodenbe-
arbeitung unterstützen. So würde Bodengesundheit zu einem zentralen Bewertungskriterium in 
der Praxis.

3	 Ziele im Koalitionsvertrag zu Bodenschutz  
und aktuelle Entwicklungen

Im Koalitionsvertrag 2025 werden der Schutz und die nachhaltige Nutzung des Bodens als Aufga-
ben benannt. Der Vertrag impliziert, dass Böden als nicht vermehrbare, aber erneuerbare und le-
benswichtige Ressource für Ernährung, Biodiversität und Klimaschutz gesichert werden müssen.

Die Koalition beabsichtigt eine deutliche Reduzierung des Flächenverbrauchs und hebt die 
Relevanz einer flächensparenden Siedlungsentwicklung hervor. Weiterhin wird die Funktion des 
Bodens als Kohlenstoffspeicher für den Klimaschutz betont. Um die natürlichen Funktionen des 
Bodens dauerhaft zu erhalten, sind Maßnahmen gegen Erosion, Bodenverdichtung und Schad-
stoffeinträge vorgesehen. Darüber hinaus sollen humuserhaltende und humusmehrende Prakti-
ken in der Landwirtschaft gefördert werden. 

Auch auf europäischer Ebene rückt der Bodenschutz stärker in den Fokus. Die im Juli 2024 in 
Kraft getretene EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (Verordnung (EU) 2024/1991) 
verpflichtet die Mitgliedstaaten, nationale Wiederherstellungspläne vorzulegen, die auch land-
wirtschaftlich genutzte Flächen umfassen. Zwar steht der Boden nicht als eigenständiges 
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Schutzgut im Zentrum der Verordnung, doch Bodenfunktionen wie Kohlenstoffspeicherung, 
Erosionsschutz und Biodiversität werden als Teil zentraler Ökosystemleistungen hervorgehoben. 
Ergänzend hat das Europäische Parlament am 29.10.2025 die Richtlinie über Bodenüberwachung 
und -resilienz (Soil Monitoring and Resilience Directive, kurz Bodenrichtlinie) angenommen (Eu-
ropäisches Parlament 2025). Sie etabliert ein EU-weit harmonisiertes Monitoring und unterstützt 
die Mitgliedstaaten bei der Verbesserung der Bodengesundheit (Rat der EU 2025). Diese Richtlinie 
stützt zudem die im Koalitionsvertrag benannten Ziele zum Schutz der Böden, kollidiert jedoch 
mit der dort festgehaltenen Ablehnung eines EU-Bodengesetzes. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die im Koalitionsvertrag verankerten Ziele in die 
politische Praxis überführt werden können, wenn gleichzeitig zentrale Instrumente des Boden- 
und Biodiversitätsschutzes abgeschwächt werden. Besonders deutlich wird diese Kluft in der 
aktuellen Haltung zum EU-Bodengesetz und zur Stoffstrombilanzverordnung (vgl. Kap. 3.2).

3.1 	 EU-Richtlinie über Bodenüberwachung und -resilienz  
(Soil Monitoring and Resilience Directive)

Die Mitgliedstaaten sollen künftig den Zustand ihrer Böden in der gesamten EU regelmäßig er-
fassen und bewerten. Grundlage dafür sind gemeinsame Kriterien, die physikalische, chemische 
und biologische Merkmale einbeziehen. Bestehende nationale Systeme können weiter genutzt 
werden. Für die einzelnen Bodenkennwerte legen die Staaten freiwillige, nachhaltige Zielwerte 
fest. Landwirtinnen und Landwirte erhalten keine zusätzlichen Verpflichtungen, sondern Unter-
stützung: vorgesehen sind Beratungsangebote, Schulungen und weitere Maßnahmen, um die 
Gesundheit und Widerstandskraft der Böden zu stärken (Rat der EU 2025).

Der Richtlinientext sieht einheitliche Indikatoren auf EU-Ebene vor, erlaubt aber ausdrücklich, 
diese an nationale und lokale Standortbedingungen anzupassen. Ein „one-out-all-out“-Prin-
zip wurde nicht übernommen. Stattdessen gilt nun ein flexibles System mit unverbindlichen 
EU-Zielwerten (sustainable target values) sowie national festgelegten Auslösewerten (operatio-
nal trigger values), ab denen Maßnahmen ergriffen werden können. Bestehende nationale und 
europäische Bodenbeobachtungssysteme sollen dabei genutzt und integriert werden, um Dop-
pelarbeit zu vermeiden.Damit mindert die Richtlinie bereits administrativen Mehraufwand und 
erleichtert die Verknüpfung mit vorhandenen Monitoringstrukturen. 

Auch scheint eine einheitliche Datengrundlage unerlässlich, um die Bodengesundheit syste-
matisch zu verbessern und den Bodenschutz wirksam in klima-, agrar- und umweltpolitische 
Entscheidungen zu integrieren. Die verabschiedete Richtlinie ist ein zentraler Baustein zur Um-
setzung der EU-Bodenstrategie 2030.

Da in Deutschland das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit (BMUKN) für den Bodenschutz federführend ist, empfiehlt der WBBGR, dass sich das 
Landwirtschaftsressort frühzeitig und verbindlich einbringt. Insbesondere bei der Festlegung 
praxisnaher Triggerwerte und anwendungsnaher Indikatoren sowie bei der Abstimmung mit 
agrarbezogenem Monitoring und Beratungsstrukturen ist die Beteiligung notwendig, damit die 
Ziele des Koalitionsvertrags zum Schutz der Böden und ihrer Biodiversität wirksam umgesetzt 
werden.Angesichts der Ablehnung im Koalitionsvertrag ist dieses Mitwirken entscheidend, um 
die Ziel-Mittel-Lücke zu schließen (vgl. Kap. 5). 

Der WBBGR rät, sich aktiv an der Ausgestaltung der Indikatoren sowie an einer Umsetzung zu 
beteiligen, die rechtlich belastbar ist und sich praktisch anwenden lässt, zum Beispiel indem 
vorhandene Anordnungsbefugnisse nach § 10 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) genutzt 
oder bewährte landesrechtliche Regelungen wie das Dauergrünlandgesetz in Schleswig-Holstein 
(DGLG SH; Schleswig-Holstein 2013) einbezogen werden. Dazu braucht es eine systematische, 
bundesweit harmonisierte Erfassung von Bodenzustand und Bodennutzungsänderungen unter 
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Nutzung moderner Monitoring-Instrumente. Digitale Datenplattformen und Indikatorensyste-
me ermöglichen es, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern. Hierbei 
sollten biologische Mindestindikatoren verbindlich aufgenommen und durch praxistaugliche 
Funktionsindikatoren ergänzt werden (Broothaerts et al. 2024; Umweltbundesamt 2025a). Über-
dies empfiehlt es sich, die im Verbundvorhaben „Monitoring der biologischen Vielfalt in Agrar-
landschaften“ (MonViA) entwickelten Ansätze zur Erfassung der Bodenbiodiversität künftig mit 
der Bodenzustandserhebung Landwirtschaft (BZE-LW) zu verknüpfen, um Probenahmen und 
Datenstrukturen effizient zu bündeln. 

Das 2024 beim Umweltbundesamt eingerichtete Nationale Bodenmonitoringzentrum kann die-
se Verzahnung als Knotenpunkt unterstützen; etwa durch fachliche Koordination, harmonisierte 
Protokolle und eine gemeinsame Datenplattform. Eine solche Grundlage ist bundesweit harmo-
nisiert, zugleich regional anpassbar und liefert sowohl Betrieben als auch Behörden klare Signale 
für Handlungsbedarf. Neben mikrobieller Biomasse und einem Index funktioneller Gruppen 
freilebender Nematoden, die als zentrale biologische Indikatoren gelten, sind auch Regenwürmer 
als sichtbarer Indikator weiterhin von Interesse. Darüber hinaus sind weitere funktionale Kenn-
größen sinnvoll: die Mykorrhiza-Kolonisationsintensität als Maß für Symbiose und Nährstoff-
aufnahme, die Infiltrationsrate als Indikator für Wasserhaushalt und Erosionsschutz sowie die 
Aggregatstabilität zur Bewertung von Struktur und Ertragssicherheit. Je nach Standort und Kul-
tur kann zusätzlich ein Nematoden-Diversitätsindex herangezogen werden, um das ökologische 
Gleichgewicht im Boden besser abzubilden. Diese Kombination aus biologischen und funktiona-
len Indikatoren erlaubt es, Verbesserungen oder Verschlechterungen frühzeitig zu erkennen und 
Managemententscheidungen wie Fruchtfolgegestaltung, Zwischenfruchtanbau oder Bodenbe-
arbeitung gezielt darauf auszurichten.So kann die Richtlinie in der Praxis wirksam werden, ohne 
viele zusätzliche Pflichten für Landwirtinnen und Landwirte einzuführen.

3.2 	 Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV)

Die Stoffstrombilanz hatte sich als praxisnahes Instrument etabliert, um Stickstoff- und Phos-
phoreinträge systematisch zu erfassen und potenzielle Nährstoffüberschüsse sichtbar zu machen. 
Während ihre konkrete Wirkung auf die Qualität des Grundwassers fachlich unterschiedlich 
eingeschätzt wurde, bestand Einigkeit, dass das Instrument ein zentrales Element vorsorgen-
der Umweltpolitik darstellte. Denn es besteht breite fachliche Zustimmung darin, dass zu hohe 
Nährstoffgehalte im Boden die Bodenbiodiversität und damit wichtige Bodenfunktionen beein-
trächtigen können (FAO 2020). Die Stoffstrombilanz bot daher einen relevanten Ansatzpunkt, 
auch Biodiversitätsaspekte stärker zu berücksichtigen. 

Trotz dieser Funktion hat das Bundeskabinett kürzlich die Aufhebung der Stoffstrombilanzver-
ordnung beschlossen (BMLEH 2025, BGBl. I Nr. 155), vor allem mit dem Ziel, landwirtschaftliche 
Betriebe administrativ zu entlasten. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass das Instrument in vielen 
Betrieben bereits eingespielt war. Vor diesem Hintergrund stellt sich nun die Frage, wie sich eine 
Düngung umsetzen lässt, die nicht nur praktikabel, sondern auch bedarfs- und verursacherge-
recht ist, wenn zugleich auf eine einfache, digital gestützte Saldenkontrolle verzichtet wird.  

Ziel sollte ein System sein, bei dem sich Vorgaben am tatsächlichen Nährstoffeintrag der einzel-
nen Betriebe orientieren. Die Stoffstrombilanz bildete hierfür eine Grundlage, da sie auf konkre-
ten Betriebsdaten basierte und Nährstoffflüsse transparent machte, auch wenn ihre Wirksamkeit 
im Hinblick auf messbare Umweltwirkungen unterschiedlich beurteilt wurde. Vor diesem Hin-
tergrund wirkt die ersatzlose Aufhebung des Instruments widersprüchlich; auch weil die hohen 
Einführungskosten von vielen Betrieben bereits getragen wurden, ohne dass das daraus entstan-
dene Potenzial nun weiter genutzt werden kann. 

Eine Weiterentwicklung mit digitalen Vereinfachungen und Entlastungsmaßnahmen hätte 
dazu beitragen können, Nachhaltigkeitsaspekte einschließlich Biodiversität, Bodenfunktionen, 
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Ertrag und Düngemitteleinsatz besser mit der betrieblichen Realität zu verbinden, zum Beispiel 
durch automatische Datenübernahme, vorausgefüllte bundeseinheitliche Formulare sowie risi-
koorientierte Prüfintervalle mit reduzierter Dokumentationspflicht für Betriebe mit dauerhaft 
niedrigen Salden. 

Für kleinere Betriebe mit höchstens 20 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche oder höchs-
tens 50 Großvieheinheiten hätten sich vereinfachte Verfahren einführen lassen. Diese Schwelle 
markierte im Regelfall den Bereich unterhalb der Pflicht zur Stoffstrombilanzierung nach dem 
Düngegesetz. Oberhalb dieser Schwelle verlangte das Düngegesetz die betriebliche Erfassung und 
Bewertung sämtlicher Nährstoffzufuhren und Nährstoffabgaben in Form der Stoffstrombilanz. 
Nach § 11a Absatz 2 Satz 3 Düngegesetz (DüngG) galt dies auch für kleinere Betriebe, sobald sie in 
nennenswertem Umfang Wirtschaftsdünger von außen aufgenommen haben. Die kürzlich auf-
gehobene Stoffstrombilanzverordnung regelte das Verfahren. 

Für sehr kleine Betriebe im Sinne der Düngeverordnung, also solche mit weniger als 15 Hektar 
landwirtschaftlich genutzter Fläche, einem jährlichen Nährstoffanfall aus Wirtschaftsdüngern 
tierischer Herkunft von höchstens 750 Kilogramm Stickstoff je Betrieb sowie ohne Übernahme 
betriebsfremder Wirtschaftsdünger oder Gärrückstände aus Biogasanlagen, wäre zudem ein 
stark vereinfachtes Standardformular anstelle einer Vollbilanz denkbar gewesen. 

4 	 Weniger Bürokratie, mehr Wirkung:  
Vorschläge für praxisgerechte Lösungen

Damit die im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ziele zum Schutz der Böden Wirkung entfalten, 
braucht es nun Instrumente, die wissenschaftlich begründet sind, in der Praxis funktionieren 
und von den Betrieben mitgetragen werden. Sowohl beim EU-Bodengesetz als auch bei der 
Stoffstrombilanzverordnung zeigt sich, wie schwierig es ist, politische Ansprüche mit den An-
forderungen des betrieblichen Alltags in Einklang zu bringen. Eine zukunftsfähige Lösung sollte 
beides verbinden: weniger Bürokratie und mehr Wirkung. Entscheidend ist, dass vorhandene 
Daten und Erfahrungen genutzt werden, um Handlungsspielräume in den Betrieben zu stärken. 
So können Fortschritte bei Biodiversität, Bodenfunktionen, Erträgen, Nährstoffeffizienz und be-
trieblichen Aufwänden messbar werden, ohne den Aufwand weiter zu erhöhen. 

Der WBBGR empfiehlt diesbezüglich folgende Lösungsansätze: 

4.1 	 Betriebsbezogener Nährstoffplan in einfacher Form

Landwirtschaftliche Betriebe ermitteln bereits jetzt vor jeder Düngung den Nährstoffbedarf für 
Stickstoff und, je nach Bodengehalt, auch für Phosphor. In mehreren Bundesländern stehen dafür 
kostenlose digitale Hilfsmittel (z. B. Excel-Tabellen) zur Verfügung. Diese bestehende Dokumen-
tation könnte sinnvoll ergänzt werden, indem zusätzlich der Stickstoff- und Phosphorsaldo auf 
Betriebsebene berechnet und am Jahresende ausgewertet wird. Dafür wären nur wenige zusätz-
liche Angaben erforderlich, die sich mit geringem Aufwand in die bestehende Dokumentation 
integrieren ließen.
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4.2 	 Digitale Vermittlung von Nährstoffüberschüssen ausbauen

In Niedersachsen ist das System ENNI (Elektronische Nährstoffmeldung Niedersachsen) etabliert, 
in Nordrhein-Westfalen funktioniert seit Jahren die Nährstoffbörse NRW (Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen o. J.; Nährstoffbörse NRW o. J.). Beide Plattformen unterstützen die Verbrin-
gung großer Mengen an Wirtschaftsdüngern und tragen dazu bei, regionale Überschüsse zu 
verringern. Der WBBGR empfiehlt, ähnliche Angebote bundesweit zu schaffen oder vorhandene 
Strukturen zu erweitern, um Nährstoffe besser zwischen Regionen mit Überhängen oder Defizi-
ten zu verteilen.

4.3 	 Unterstützung für moderne Verfahren zur Nährstoffaufbereitung

Technologien zur Rückgewinnung von Stickstoff und Phosphor sind vorhanden und einsatz-
bereit. Dazu zählen zum Beispiel Separationsanlagen mit Phosphor, Anreicherung in der festen 
Fraktion, Ammoniakstripper für Stickstoff sowie Struvitfällung für Phosphor (Umweltbundes-
amt 2025b; FiW 2025). Durch gezielte Investitionszuschüsse könnten diese Verfahren vermehrt 
in der landwirtschaftlichen Praxis genutzt werden, insbesondere in Regionen mit hohen Über-
schüssen.

4.4 	 Förderung der Effizienz in der Düngung  
durch die Gemeinsame Agrarpolitik

Im Rahmen der Agrarförderung könnten Betriebe gezielt unterstützt werden, wenn sie nach-
weislich Nährstoffe besonders effizient einsetzen. Die Förderung sollte als freiwillige Maßnah-
me an bereits vorliegende Betriebsdaten anknüpfen. Eine Prämie kann gewährt werden, wenn 
Stickstoff- und Phosphorsalden unter definierten Schwellenwerten liegen, die auf bestehenden 
Aufzeichnungen beruhen und digital geprüft werden können. Der Inhalt kann anhand digita-
ler Plausibilitätsprüfungen im Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem IACS (Integrated 
Administration and Control System) als zentrales Verwaltungs- und Kontrollsystem der GAP 
und anhand risikoorientierter Stichproben überprüft werden. Als ergänzender Ansatz ist zudem 
die Förderung systemischer Bewirtschaftungsformen wie des Ökologischen Landbaus denkbar. 
Dieser verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für das Nährstoffmanagement, der mit bestehenden 
GAP-Instrumenten und Indikatorensystemen verknüpft werden könnte. Erste Studien zeigen auf, 
dass ein solcher systemischer Ansatz bei Betrieben bereits positiv aufgenommen wird und dass 
eine erfolgreiche Umsetzung eng mit der Kosten‑Nutzen‑Wahrnehmung und der betrieblichen 
Motivation verbunden ist (Schulze und Spiller 2010; Massfeller et al.  2022).

Ergänzend könnte ein Instrument zur Bodenbiodiversität entwickelt werden, das optional mit 
der Effizienzförderung kombinierbar ist und auf wenige standardisierte Indikatoren mit klaren 
Schwellenwerten setzt. Dabei können vielfältige Fruchtfolgen, Zwischenfruchtanbau und ange-
passte Bodenbearbeitung angerechnet werden, soweit dies mit vorhandenen Nachweisen belegt 
ist. Damit profitieren Betriebe in der Regel nicht nur finanziell, sondern erreichen bei standortge-
rechter und konsequenter Umsetzung auch eine bessere Befahrbarkeit, stabilere Erträge im Falle 
von Extremwetterereignissen und eine höhere Resilienz (Gaudin et al. 2015; Basche und DeLonge 
et al. 2019; Antille et al. 2019; Yan und Arthur 2025).
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4.5 	 Zusammenarbeit zwischen Betrieben erleichtern

In vielen Regionen bringen bereits heute Betriebe Nährstoffe auf Flächen anderer aus. Diese For-
men der Kooperation sollten rechtlich abgesichert und in der Bilanzierung berücksichtigt wer-
den. Entscheidend ist, dass die tatsächliche Ausbringung auf den Partnerflächen nachvollziehbar 
dokumentiert wird.

4.6 	 Qualifizierte Beratung und Vergleich von Betriebskennzahlen fördern

Betriebe profitieren nachweislich von individueller Beratung, wenn es um die Optimierung ihrer 
Nährstoffflüsse geht (siehe Beratung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie). Zusätzlich 
kann ein anonymer Vergleich mit anderen Betrieben dazu motivieren, die eigene Effizienz weiter 
zu verbessern. Voraussetzung ist eine datenschutzkonforme Umsetzung, etwa über eine zentrale 
digitale Plattform.

5 	 Gemeinschaftsaufgabe Bodenschutz:  
Fazit und Empfehlungen

Der Koalitionsvertrag benennt wichtige Ziele für den Bodenschutz, die fachlich begründet sind. 
Deren Umsetzung erfordert jedoch verlässliche und datenbasierte Steuerungsinstrumente. Die 
Ablehnung des EU-Bodengesetzes und der Stoffstrombilanz steht dazu im Widerspruch und ist 
nicht kohärent mit den Empfehlungen der Wissenschaft.

Dieser Konflikt zwischen Zielen und Mitteln sollte reflektiert werden. Eine konsistente Agrarum-
weltpolitik muss bereit sein, Verantwortung nicht nur zu formulieren, sondern auch zu überneh-
men, beispielsweise durch den gezielten Einsatz plausibler und administrativ tragfähiger Werk-
zeuge. Dabei müssen Ablehnungen stets von konstruktiven Gegenvorschlägen begleitet werden. 
Nur so kann die ambitionierte Bodenagenda der Bundesregierung in tatsächlichen Fortschritt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Gesellschaft übersetzt werden. 

Der Erhalt gesunder Böden liegt im ureigenen Interesse vieler Betriebe, denn er sichert stabile 
Erträge, Produktionssicherheit, Wirtschaftlichkeit und stärkt die gesellschaftliche Akzeptanz. 
Sowohl betriebs- als auch volkswirtschaftlich ist vorsorgender Bodenschutz somit sinnvoll. 
Neben der Begrenzung von Stickstoffüberschüssen gehören der verantwortliche Umgang mit 
Phosphor, die Förderung der Bodenbiodiversität und die Stärkung zentraler Bodenfunktionen 
wie Infiltration und Aggregatstabilität dazu. Politik und Praxis sollten vorhandene Daten und 
einfache, verlässliche Instrumente nutzen, damit diese Ziele messbar erreicht werden. Dieses 
Potenzial auf Fragen administrativer Entlastung zu verengen, ließe eine strategisch bedeutende 
Chance für die Zukunft des Berufsstands ungenutzt.

Bodenschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Seine Ökosystemleistungen kommen 
landwirtschaftlichen Betrieben allerdings unmittelbar zugute, etwa durch tragfähige Böden, 
bessere Wasserführung und stabilere Erträge. Gleichzeitig ist es zentral, die Perspektive der land-
wirtschaftlichen Praxis differenziert zu erfassen: Der Schutz des Bodens darf nicht einseitig als 
Last für landwirtschaftliche Betriebe erscheinen, sondern muss als gemeinsame Aufgabe von 
Politik, Verwaltung und Praxis gestaltet und als essentielle Lebens- und Arbeitsgrundlage be-
trachtet werden.
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